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Die Aufgaben der Gemeinden betreffend militarische
Unterkunft und deren Entschidigungen im Wandel der Zeit
Oberst . Zebnder, Chef 5. Sektion OKK

Die Gemeinden und Einwohner sind gemiss Artikel 30 der Militirorganisation der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft verpflichtet, den Truppen und ihren Pferden Unterkunft und Ver-
pflegung zu gewihren und die Parkplitze fiir die Fuhrwerke zur Verfiigung zu stellen. Sie
erhalten dafiir vom Bunde cine angemessene Entschidigung. Im Artikel 33 des Beschlusses der
Bundesversammlung vom 30. Mirz 1949 iiber die Verwaltung der schweizerischen Armee ist
der Artikel 30 der MO noch niher umschrieben, dass die Gemeinden und Einwohner neben den
notwendigen geeigneten Raumlichkeiten fiir die Unterkunft der Truppe auch die erforderlichen
Einrichtungen zur Verfiigung zu stellen haben. Die Gemeinden haben das fiir die Unterkunft
notwendige Stroh gegen Entschidigung zu liefern, Die Einwohner sind verpflichtet, auf Weisung
der Gemeindebehtrde die verlangten Unterkunftsrdumlichkeiten zur Verfligung zu halten und
die ihnen auferlegten Leistungen vorzubereiten.

Die Leistungen zulasten der Gemeinden waren bis zu Beginn des Zweiten Weltkrieges bedeutend
grosser als heute, Das Verwaltungsreglement fiir die schwelzerische Armee vom 27. Mirz 1885,
giiltig ab 1. Januar 1886 war bei Beginn des Aktivdienstes 1939 zum Teil noch in Kraft, Die
nach dem Ersten Weltkrieg bearbeiteten Entwiirfe wurden dem Parlament nie vorgelegr. Gemiss
Art. 231 des VR 1885 hatten dic Gemeinden zur Unterbringung der Truppen in Kantonnemen-
ten oder bei den Einwohnern unentgeltlich anzuweisen:

a) Die Logis und Biiros fur die Stibe;

b) die Quartiere und Unterkunfrslokale fiir die Offiziere und Truppen, sowohl wenn
diese einzuquartieren oder zu kantonnieren waren;

¢) die Stallungen fir die Pferde nebst den erforderlichen Stallgeritschaften;

d) die erforderlichen Kiichen und Gerdtschaften zur Zubereitung des Essens, insofern
nicht Feldkiichen crrichter werden. Im letzteren Falle sind die Kochplitze unentgelt-
lich anzuweisen;

e) die Wachtstuben und Arrestlokale, die Werkstitren fiir die Militdrarbeiter;

f) die Korpskrankenzimmer und die fiir die Etablierung der Feldlazarette erforderlichen
Lokale;

g) die Parkpldtze fir die Kriegsfuhrwerke.

Nach Art. 232 hatten die Gemeinden ferner gegen eine vom Bund zu leistenden Entschidigung
zu liefern:

a) Das Stroh in die Bereitschafts-, Wacht-, Kranken- und Arrestlokale, und die Streue
in die Stallungen;

b) die Beleuchtung fiir die Biiros, Berecitschaftslokale, Stallungen, Wachtstuben, Kranken-
zimmer und Werkstdtten;

¢) die Beheizung fiir die Bliros, Wachtstuben, Krankenzimmer und Werkstitten;

d) allfdllige bauliche Einrichtungen in die Unterkunftslokale, als Gewehrrechen, Kleider-
haken, Tablare, Latierbdume usw., dabei ist auch auf Erstellung der Latrinen (Aborte)
Bedacht zu nehmen;

e) die Lagerplitze fiir die Truppen und Pferde beim Bezug von Frei- und Standlagern;

f) das bendtigte Bauholz fir die Errichtung von Baracken und Wachthiitten, sowie fiir
dic Anlage temporirer Kriegsspitiler;

g) endlich kann von den Gemeinden auch das Koch- und Brennholz fiir die Kiichen und

Feldbickereien, das Stroh und das Wirmeholz fiir die Biwacks und Vorposten bezogen
werden.

Das Kantonnementsstroh wurde zu 50 ¢, und das Stallstroh zu 75 7% des Marktpreises vergiitet.
Fir die Beleuchtung und Heizung der Kantonnemente, Biiros, Stallungen usw. wurden den
ortlichen Verhiltnissen angemessene Verglitungen ausgerichtet.
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Zu Beginn des Aktivdienstes 1939 mussten diese Bestimmungen aufgehoben werden, da die
Leistungen der Gemeinden, welche hohere Stibe einquartiert hatten, zu nicht mehr tragbaren
Ausgaben fihrten. Eine erste Erleichterung brachte den Gemeinden der BRB vom 3. November
1939 betreffend die Entschidigung fiir Unterkunft der hoheren Stibe, wonach fiir die Zimmer
der Offiziere und hsheren Uof., sowie fiir Biiros in ausgeraumten Hotelschlafzimmern je nach
Stirke und Dauer der Belegung, Finanzkraft der Gemeinden usw. im Rahmen von Fr. —.25 bis
Fr.1.20 pro Offizier oder hdherer Uof. bzw. Biiro und Nacht verglitet wurden.

Mit dem BRB vom 29. Mirz 1940 betreffend die Ausrichtung von ausserordentlichen Entschi-
digungen fiir Leistungen der Gemeinden zugunsten der Truppe wihrend des Aktivdienstes wurde
cine Zimmerentschidigung fiir die tbrigen, im BRB vom 3. November 1939 nicht genannten
Stibe, pro Offizier und Nacht von 25 bis 75 Rp. bewilligt. Zudem sind neu fiir die Unterkunfts-
lokale und Stallungen 3 Rp. pro Mann oder Pferd uand Nacht; fiir die Kiichen Fr. —.50 bis
Fr.1.— pro Tag und fir die Werkstitten fur Militdirhandwerker Fr.1.— bis Fr.1.20 pro
Arbeitstag und Arbeitsplatz festgesetzt worden.

Mit dem BRB vom 27. Mai 1941 wurden die bestechenden Ansitze erhSht und auf weitere
Riumlichkeiten ausgedehnt. Gleichzeitig wurde die Instruktion liber die Verwaltung der Armee
im Aktivdienst (IVA 41), giiltig ab 1. Juni 1941, in Kraft gesetzt. Damit erhielten die Rech-
nungsfiithrer ein Reglement, welches die Belange der Rechnungsfiihrer beziiglich Rechnungswesen,
Verpflegungswesen usw. klar regelte. Damit wurde die [VA 39, in welcher u.a. nur die Sold-
ansitze, das Transportwesen, die Tagesportion usw. umschrieben waren und die Instruktion
uber die Verwaltung der Unterrichtskurse (IV), giiltig ab 1. Januar 1938, welche auch fiir den
Aktivdienst Giiltigkeit hatte bis zur IVA 41, ausser Kraft gesetzt. Die Nachtrige wurden durch
die administrativen Weisungen der Truppe bekanntgegeben. Mit dem 1. Midrz 1943 ist eine neue
IVA erschienen, wobei die IVA 41 und die administrativen Weisungen Nr. 1 —52 aufgehoben
wurden. Somit hatten die Rechnungsfithrer wieder ein Reglement, welches & jour war. Die
Zimmerentschidigungen fiir die Offiziere und hoheren Uof. wurden wiederum erhoht.

Nach Schluss des Aktivdienstes musste das ganze Entschidigungswesen fiir die Truppenunter-
kunft neu geregelt werden, da die BRB wihrend dem Aktivdienst als Vollmachtenbeschliisse
gefasst wurden und die Artikel des Verwaltungsreglements von 1885 teilweise aufgehoben
haben. Mit dem Beschluss der Bundesversammlung vom 19. Dezember 1946 iiber die Genehmi-
sung der Abdnderung des Verwaltungsreglementes fiir die schweizerische Armee ist u.a. das
Kapitel Unterkunft des VR 1885 neu geregelt worden, damit die Grundlagen geschaffen wurden,
den Gemeinden fiir die Unterkunft der Truppe angemessene Entschidigungen zu vergiiten.
Die Festsetzung der Entschidigungen wurde dem Bundesrat iibertragen. Mit dem BRB vom
28. Dezember 1946 betreffend Entschiadigungen fiir Truppenunterkunft sind die Ansitze fest-
gesetzt worden, wobei dicjenigen vom Ende Aktivdienst {ibernommen wurden. Damit war ein
Grundstein gelege flir die Bearbeitung eines neuen Verwaltungsreglementes, das am 1. Januar 1950
in Kraft getreten 1st und sich auf folgende Beschliisse und Verfiigungen stiitzte:

~ Beschluss der Bunderversammlung vom 30. Mirz 1949 iiber die Verwaltung der schwei-
zerischen Armee.

— Bundesratsbeschluss vom 22. August 1949 tber die Verwaltung der scheizerischen Armee
und betreffend militarischer Entschidigungen.

— Verfiigungen des Eidgenossischen Militirdepartements vom 27. August 1949 iiber die
Verwaltung der schweizerischen Armee und betreffend militirrische Entschidigungen.

Im Verwaltungsreglement 1950 wurden nur die grundlegenden Bestimmungen ohne Ansitze
verankert und alle Entschidigungsansitze im Anhang zum VR aufgenommen. Somit hatten die
Rechnungsfithrer ein neues und tbersichtliches Nachschlagewerk. Durch die vielen Anderungen
war es notwendig, dass auf den 1. Januar 1966 ein neues Verwaltungsreglement bearbeitet
wurde, das im Loseblattersystem abgegeben wurde, wobel alle einschligigen Vorschriften in
einem Reglement verankert wurden. Mit dem VR 1966 sind die Entschidigungen fiir die
Truppenunterkunft der Teuerung angepasst worden, zudem wurde ecine Vereinfachung vorge-
nommen, indem ecin Pauschalansatz fiir die Beniitzung der Kantonnemente, Kiichen, Essriume
und deren Beleuchtung, sowie Kantonnementseinrichtungen festgesetzt wurde. Dadurch wurde
die Unterkunfrsabrechnung vereinfacht.
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Nachdem wihrend und kurz nach dem Aktivdienst als Licgestdtten fir dic Wehrmidnner Stroh
oder Strohsicke zur Verfiigung gestellt wurden, haben die Gemeinden mic Riicksicht auf dic
Umtriebe und Unannehmlichkeiten der Strohkantonnemente vermehrt Schaumstoffmatratzen ange-
schafft, fiir deren Beniitzung pro Tag eine Entschidigung von 50 Rp. ausgerichter wird. Sofern
die Gemeinden jihrlich ca. 2 -3 mal Truppeneinquartierungen haben, ist die Anschaffung von
guten Schaumstoffmatratzen mit zehnjahriger Garantie empfehlenswert, da sich diese mit
der Entschidigung gut amortisieren. Bei der Revision der Truppenbuchhaltungen wird erfreu-
licherweise festgestellt, dass die Strohsicke oder gar offenc Strohlager der Vergangenheit
angehoren,

Die neue Unterkunftsabrechnung

Dem Ruf nach Vereinfachung der Unterkunftsabrechnung hatte das OKK mit der Inkraft-
setzung des neuen VR 66 soweit wic mdglich Rechnung getragen.
Die immer wieder gewiinschre Pauschalierung konnte teilweise eingefiihrt werden. Es ist ver-
stindlich, dass bei der Festsetzung der Ansitze und bei der Neugestaltung der Unterkunfts-
abrechnung nicht nur auf die Rechnungsfithrer der Armee, sondern ebensoschr auch auf die
Gemeindefunktiondre Ricksicht genommen werden musste. Dieser Umstand setzte der Pauscha-
liecrung Grenzen.
Als Grundlage fiir cine Gemeindeabrechnung wurde die Einheit angenommen. Ferner wurde
davon ausgegangen, welche Riumlichkeiten seitens der Gemeinde einer Kompagnie sicher zur
Verfligung gestellt werden miissen:

— Kantonnemente inklusive Beleuchtung

- Kiichen inklusive Beleuchtung

-- Kantonnementseinrichtungen

— Essrdume inklusive Beleuchtung

Diese Bediirfnisse sind deshalb in einem Betrage (Pauschalvergiitung) vereinigt und missen
gesamthaft der Gemeinde verglitet werden (ohne Aufteilung fiir Kantonnemente, Essriume,
Kiche).

In der Pauschalvergiitung sind inbegriffen:
~ Beleuchtung der Kantonnemente
- Kantonnementseinrichtungen
— Beniitzung und Beleuchtung der Kiiche
(inklusive Kochkessel und Gerirschaften)

- Beniitzung und Beleuchtung der Essriume

Falls nicht alle diese Leistungen von Seiten der Gemeinde erbracht werden, wird aber der ent-
sprechende Ansatz von der Pauschalentschidigung in Abzug gebracht (VRA 19/3).

Die Kichenentschidigung wird nur fiir die in Kantonnementen untergebrachten Wehrminner
mit dem Pauschalansatz vergiitet. Fiir Wehrmanner, welche nicht in Kantonnementen unter-
gebracht sind, darf nur die Entschidigung fiir die Beniitzung und Beleuchtung der Essriume

bezahlt werden (VRA 19/4).

Die Abrechnung selbst erfolgt mit der Gemeinde, welche verpflichtet ist, den Besitzern der in
Anspruch genommenen Ridumlichkeiten den ihnen zufallenden Entschidigungsanteil sofort nach
Zahlungseingang auszubezahlen.

Die Unterkunftsabrechnung wird nicht mehr pro Kantonnementsgeber vorgenommen, sondern in
der Reihenfolge der Ziffern des VR-Anhanges; vergleiche Muster der neuen Unterkunfts-
abrechnung.

220



	Die Aufgaben der Gemeinden betreffend militärische Unterkunft und deren Entschädigungen im Wandel der Zeit

